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Die Zeitschrift enthält die folgenden Rubriken:
Editorial | Fokus (Aufsätze und andere Texte zum rechts politischen 
Schwerpunktthema) | Berichte und Stellungnahmen (kürzere 
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Hinweise) | Porträt (Porträts eines namhaften djb-Mitglieds)
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Vereinigung  
der Juristinnen,  
Volkswirtinnen und  
Betriebswirtinnen 

1914 gründeten engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristin-
nen-Verein“, der die Zulassung von Frauen zu den juristischen 
Berufen erkämpfte, jedoch 1933 nach der nationalsozialistischen 
Machtergreifung seine Arbeit einstellte. Die Nachfolgeorganisati-
on, die heute Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb) heißt, wurde 
1948 von sieben Kolleginnen gegründet. Anfang 2024 sind es 
über fünftausend – mit stetigem Zulauf. Der djb nimmt Einfluss 
auf aktuelle rechts- und sozialpolitische Debatten und begleitet 
mit juristisch-fachlichem Blick die Gesetzgebung. Die emanzipa-
torischen Fortschritte der letzten 75 Jahre hat der djb maßgeblich 
vorangetr ieben:  Von der  Verankerung der  Gle ich- 
stellung im Grundgesetz, über tiefgreifende familien- und arbeits-
rechtliche Reformen, die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der 
Ehe bis hin zur Abschaffung von § 219a StGB.   

Die Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes
ist eine Mitgliederzeitschrift, aber auch für alle jene interessant, die 
sich mit frauenrechtspolitischen Fragestellungen befassen. Die 
Zeitschrift enthält regelmäßig die folgenden Rubriken: Editorial | 
Fokus (Beiträge zum jeweiligen rechtspolitischen Schwerpunkt-
thema) | Berichte und Stellungnahmen | Ausbildung und Beruf | 
Intern (Verbandsnachrichten, Organisatorisches, Personalien) | 
Termine | Porträt. Die Beiträge werden in der Regel von Mitglie-
dern verfasst. Neben djb-Mitgliedern richtet sich die Zeitschrift an 
Ministerien, juristische und Frauen*verbände, Jurist*innen, Wis-
senschaftler*innen, Studierende, Politiker*innen sowie Medien 
und Öffentlichkeit.

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Lieber gleichberechtigt als später!

Mitglied werden 
Sind Sie Juristin oder Wirtschaftswissenschaftlerin beziehungs-
weise studieren einen rechtswissenschaftlichen oder wirtschafts- 
wissenschaftlichen Studiengang? Möchten Sie die Arbeit des djb 
unterstützen und sich mit Mitstreiterinnen vernetzen? Dann wer-
den Sie Mitglied! 

Mehr Informationen 
Deutscher Juristinnenbund e.V., Bundesgeschäftsstelle
Kronenstr. 73, 10117 Berlin, 
030 / 44 32 70 0, geschaeftsstelle@djb.de, www.djb.de,
Instagram/Bluesky/Threads: @juristinnenbund
LinkedIn: Deutscher Juristinnenbund e.V

Justitias Töchter –  
Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik
ist eine Produktion des djb. Selma Gather und Prof. Dr. Dana- 
Sophia Valentiner sprechen einmal im Monat über feministische 
Themen im Recht und mit Frauen über Recht. Im Fokus stehen 
rechtspolitische Forderungen sowie aktuelle Entwicklungen in 
Rechtsprechung und Gesetzgebung zur Gleichstellung der Ge-
schlechter. Ein Podcast für alle feministisch und rechtspolitisch 
Interessierten – ausdrücklich auch für Nicht-Jurist*innen! 
Alle Folgen sind bei Spotify, Apple-Podcasts und SoundCloud zu 
hören, oder unter folgendem Link: 

djbZ_2_2024_Umschlag.indd   4-1djbZ_2_2024_Umschlag.indd   4-1 16.07.2024   08:20:5116.07.2024   08:20:51
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